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Bei Gewerbebetrieb sind unbedingt abgabenrechtliche Konsequenzen zu
beachten.
EINEM TREND der letzten Jahre folgend,
erwirtschaften immer mehr Ärzte neben
ihrer „normalen“ ärztlichen Tätigkeit einen
nicht unbeträchtlichen Teil ihres Umsatzes
aus dem Verkauf von Produkten. Neben
rein monetären Aspekten sind dabei auch
steuerliche Auflagen zu beachten.
Die Mehrheit der Patienten nimmt dieses
Angebot gerne an. Denn Produkten, die
direkt beim Arzt gekauft werden können,
wird oft eine höhere Qualität zugeschrie-
ben als jenen, die im „freien Handel“ zu
erwerben sind. Der Verkauf von medizini-
schen Produkten kann ein durchaus lukra-
tives Geschäft sein und bietet gerade
Wahlärzten ein nicht uninteressantes Ne-
beneinkommen.

UMSATZSTEUERPFLICHT BEACHTEN

Da Umsätze aus dem Produktverkauf nicht
als ärztliche Tätigkeit gelten, muss grund-
sätzlich Umsatzsteuer in Höhe von 10
bzw. 20% je nach Art des Produkts zum
Verkaufspreis zugeschlagen werden. Diese
ist an das Finanzamt abzuführen. Auf der
anderen Seite darf sich der Arzt die
Umsatzsteuer aus dem Einkauf der Pro-
dukte als Vorsteuer abziehen sowie jene
Vorsteuerbeträge aus anderen Ausgaben,
die ganz oder teilweise mit dem Produkt-
verkauf zusammenhängen.
Bei solchen „gemischten“ Ausgaben muss
eine Aufteilung nach dem Verhältnis zwi-
schen ärztlicher Tätigkeit und Produktver-
kauf erfolgen. Als Schlüsselgröße dafür
werden die jeweiligen Umsätze aus den
beiden Tätigkeiten herangezogen. Erzielt
man einen Gesamtjahresumsatz (ärztliche
Tätigkeit PLUS Produktverkauf) von unter
30.000 Euro, dann kann die Umsatzsteuer-
befreiung für so genannte „Kleinunterneh-
mer“ in Anspruch genommen werden. In
diesem Fall muss keine Umsatzsteuer ver-
rechnet werden, Vorsteuerabzug steht dann
aber auch nicht zu.
Zu beachten ist außerdem, dass diese zu-
sätzlichen Einnahmen natürlich mit Ein-
kommensteuer belastet werden. Dieser Ge-

winn wird zu den anderen Einkunftsarten
hinzugezählt. Wer sich also ohnehin
schon in einer hohen Progressionsstufe
befindet, muss diesen „zusätzlichen“ Ge-
winn in eben dieser Progressionsstufe
versteuern.

UNTER UMSTÄNDEN 
GÜNSTIGE KRANKENVERSICHERUNG

Wie bei jeder gewerblichen Tätigkeit
kommt es zur Versicherungspflicht bei der
Sozialversicherungsanstalt der gewerbli-
chen Wirtschaft. Die Krankenversicherung
berechnet sich in Höhe von 9,18% des
steuerpflichtigen Gewinnes aus der ge-
werblichen Tätigkeit vor Abzug der ent-
richteten Sozialversicherungsbeiträge. Der
Höchstbeitrag liegt derzeit bei knapp 430
Euro monatlich. Wirft die gewerbliche
Nebentätigkeit nur niedrige Gewinne ab,
kann die gewerbliche Pflichtversicherung
dazu führen, dass eine günstigere Mög-
lichkeit der Krankenversicherung erreicht
wird als für einen Mediziner ohne gewerb-
liche Tätigkeit.
Im besten Fall kann es gelingen, dass für
die Krankenversicherung lediglich der
Mindestbeitrag von derzeit monatlich rund
60 Euro bezahlt werden muss. Dies ist
dann gegeben, wenn der Jahresgewinn aus
der gewerblichen Nebentätigkeit maximal
die Mindestbeitragsgrundlage in Höhe von
derzeit knapp 7.655 Euro jährlich beträgt.

GERINGERER PROZENTSATZ 
BEI DER PENSIONSVERSICHERUNG

Der Beitragssatz für gewerbliche Tätigkei-
ten zur Pensionsversicherung beträgt 16%,
während für ärztliche Tätigkeiten 20%
vom Gewinn eingehoben werden. Der Bei-
tragssatz für gewerbliche Tätigkeiten zur
Pensionsversicherung ist also niedriger als
für die ärztliche Tätigkeit. Der Clou dabei:
Der Regelung für gewerbliche Betätigun-
gen wird Vorrang eingeräumt. Das bedeu-
tet, dass zuerst jene Gewinne mit 16% be-
lastet werden, die aus der gewerblichen

Tätigkeit stammen. Die Gewinne aus der
ärztlichen Tätigkeit werden nur insoweit
als Bemessungsgrundlage mit dem höhe-
ren Satz herangezogen, als nach Ansatz
der gewerblichen Einkünfte die Höchstbe-
messungsgrundlage von derzeit 56.280
Euro noch nicht ausgeschöpft wurde.
Ein weiterer Vorteil: In den ersten beiden
Jahren der gewerblichen Betätigung kommt
es lediglich zur Vorschreibung der Min-
destbeiträge zur Krankenversicherung.
Eine Nachbemessung bei Vorliegen des
endgültigen Gewinnes laut Steuerbescheid
für die ersten beiden Gründungsjahre fin-
det nicht statt. Im Ergebnis bedeutet dies,
dass in den ersten beiden Jahren der ge-
werblichen Tätigkeit der Beitrag zur Kran-
kenversicherung mit dem Mindestbeitrag
abgetan ist.
Die auf den ersten Blick lästig erscheinen-
den sozialversicherungsrechtlichen Kon-
sequenzen der Ausübung eines Gewerbes
entpuppen sich daher bei genauem Hinse-
hen unter Umständen als Vorteil.
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